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Verordnung

über die Verwaltung, Übernahme und Verwertung

des öffentlichen französischen Vermögens im Elsaß

vom 29. Oktober 1942

§ 1

Die Verwaltung des im Elsaß befindlichen öffent¬
lichen französischen Vermögens erfolgt auf Grund
der Verordnung über das feindliche Vermögen im
Elsaß vom 16. Dezember 1941 (Verordnungsblatt 1942
Seite 20). Sie wird durch diejenigen Abteilungen und
Stellen des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß und
die Reichsverkehrsanstalten durchgeführt, die diese
Vermögen und Vermögensgegenstände bisher ver¬
waltet haben.

Öffentliches französisches Vermögen, dessen end¬
gültige Einweisung in den Zuständigkeitsbereich
einer der in Absatz 1 genannten Stelle noch nicht er¬
folgt ist, wird durch den Chef der Zivilverwaltung im
Elsaß - Finanz- und Wirtschaftsabteilung - verwaltet.

§ 2

Die Übernahme und Verwertung des im Elsaß be¬
findlichen öffentlichen französischen Vermögens er¬
folgt auf Grund und nach Maßgabe der Verordnung
über die Übernahme und Verwertung des französi¬
schen Vermögens im Elsaß vom 1. Dezember 1941
(Verordnungsblatt Seite 711), der ersten Durchfüh¬
rungsverordnung hierzu vom 15. Juni 1942 (Verord¬
nungsblatt Seite 201) und der Verordnung über das

feindliche Vermögen im Elsaß vom 16. Dezember
1941, jedoch mit folgenden Abweichungen:
1. An die Stelle des Generalbevollmächtigten für das

volks- und reichsfeindliche Vermögen tritt jeweils
die Finanz- und Wirtschaftsabteilung.

2. Für die Übernahme ist ausschließlich die Uber¬
nahmestelle zuständig, die bei der Finanz- und
Wirtschaftsabteilung errichtet wird.

3. Auf Grund der Übernahme ist auf Antrag der
Übernahmestelle in das Grundbuch als Eigentümer
das Reich oder der Chef der Zivilverwaltung im
Elsaß - Sondervermögen - einzutragen.
Bei der Verwertung übernommener Vermögens¬
gegenstände ist die Voreintragung des Reiches oder
des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß-Sonderver¬
mögen - im Grundbuch nicht erforderlich.

4. Ein Übernahmewert kann festgestellt werden.
5. Die übernommenen Vermögen und Vermögens¬

gegenstände können öffentlichen Körperschaften zu
Eigentum zugewiesen werden. Die Zuweisung kann
unter Auflagen erfolgen.

§3
Die Verordnung über die Landkreisselbstverwal¬

tung im Elsaß vom 18. Juli 1941 (Verordnungsblatt
Seite 481) bleibt unberührt.
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§ 4

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß - Finanz-
uncl Wirtschaftsabteilung - erläßt die zur Durchfüh¬

rung und Ergänzung dieser Verordnung erforder¬
lichen Vorschriften. Die Finanz- und Wirtschafts¬
abteilung' kann die ihr nach dieser Verordnung zu¬
stehenden Befugnisse auf andere Stellen übertragen.

Straßburg, den 29. Okiober 1942.

D er Chef der Zivilve r w a 11 u n g i m E 1 s a l.i

R o b e r t Wagner
Gauleiter und Reichsstatthalter

Verordnung

über die Behandlung von Schuldverschreibungen elsässischer Kreditinstitute

vom 12. November 1942

§ 1

(1) Ein Kreditinstitut, das zur Zeit des Inkraft¬
tretens dieser Verordnung seinen Sitz im Elsaß hat,
kann den Inhabern der von ihm ausgegebenen
Schuldverschreibungen, die auf Mark oder franzö¬
sische Franken lauten, auch soweit sie noch nicht
kündbar sind, den Umtausch in auf Reichsmark lau¬
tende, mit nicht mehr als 4 v. H. verzinsliche
Schuldverschreibungen nach Maßgabe des in der
Verordnung vom 5. März 1941 (Verordnungsblatt
Seite 170) festgesetzten Umtauschverhältnisses an¬
bieten. Das Angebot ist bis zum 31. Dezember 1942
in einer am Sitz des Kreditinstituts erscheinenden
Tageszeitung bekanntzumachen. Den Inhabern der
Schuldverschreibungen ist die Bareinlösung mit der
Aufforderung zur Wahl zu stellen, die Stücke, falls
Bareinlösung gewünscht wird, bis zum 30. Juni 1943
bei dem Kreditinstitut einzureichen. Nach dem
1. Juli 1943 kann ein anderer Anspruch als der auf
Umtausch in neue Schuldverschreibungen nicht
mehr geltend gemacht werden.

Straßburg, den 12. November 1942.

(2) Die Vorschriften des Absatz 1 gelten sinngemäß
für auf Mark oder französische Franken lautende
Schuldverschreibungen des Kreditinstitutes, die be¬
reits vor Inkrafttreten dieser Verordnung verlost
oder gekündigt waren, aber bis zum 30. Juni 1943
noch nicht zur Bareinlösung vorgelegt worden sind.

§ 2
(1) Für die bei (fem Umtausch durch die Stücke¬

lung der neuen Schuldverschreibungen entstehenden
Spitzen kann das Kreditinstitut auf den Inhaber
lautende unverzinsliche Bescheinigungen in Nenn¬
beträgen von fünf Reichsmark oder zehn Reichs¬
mark ausstellen. Gegen Bescheinigungen über ins¬
gesamt hundert Reichsmark oder ein Vielfaches da¬
von, sind dem Inhaber neue Schuldverschreibungen
mit Zinsanspruch ab 1. Januar 1943 kostenlos auszu¬
liefern.

(2) Der Anspruch aus den Bescheinigungen er¬
lischt mit dem 31. Dezember 1944.

(3) Durch Bescheinigungen nicht darstellbare
Spitzenbeträge werden durch Barzahlung abgegolten.

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß

- Finanz- und Wirtschaftsabteilung -
Köhler

Verordnung

über die Verwendung von Generatorkraftfahrzeugen im Elsaß

vom 13. November 1942

§ 1
Im Elsaß ist die Polizeiverordnung über die Ver¬

wendung von Generatorkraftfahrzeugen vom 5. Au¬
gust 1942 (Reichsgesetzblatt I, Seite 495) in der je¬
weils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden.

Straßburg, den 13. November 1942.

§ 2
Die dem Rcichswirtschaftsminister gemäß § 3 der

genannten Polizeiverordnung zustehende Befugnis
zur Zulassung von Ausnahmen übt der Chef der
Zivilverwaltung im Elsaß - Finanz- und Wirt¬
schaftsabteilung aus.

Der Chef der Zivil Verwaltung im Elsaß

Finanz- und Wirtschaftsabteilung
Köhler
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Anordnung Nr. 156

zur Verbilligung der Spinnstoffe und Spinnstoffwaren in der Großhandelsstufe

vom 16. November 1942

Auf Grund des § lß der Verordnung über die Preis¬
bildung für Spinnstoffe und Spinnstoffwären in der
Großhandjelsstufe vom 11. Juli 1940 (Reichsgesetzbl. I,
Seite 981), in Verbindung mit § 1 Ziffer 3 und § 3 der
Verordnung über die Einführung des deutschen
Preisrechtes im Elsaß vom 11. Mai 1942 (Verord¬
nungsblatt Seite 161) wird angeordnet:

§ 1

§ 5 der Verordnung über die Preisbildung für
Spinnstoffe und Spinnstoffwaren in der Großhan¬
delsstufe vom 11. Juli 1940 (Reichsgesetzbl. I, Seite
981) wird für das Elsaß wie folgt geändert und neu
gefaßt:
(1) Gr.oßhandelszuschläge, die bei Spinnstoffen und

Gespinsten 18 v. H. des tatsächlichen Einkaufs¬
preises (§ 2 Absätz 1) oder des Herstellerpreises
(§ 2 Absatz 2) überschreiten, dürfen bei künftigen
Verkäufen der unter diese Verordnung fallenden
Waren nur mit Genehmigung der Preisbildungs¬
stelle berechnet werden.

(2) Gleiches gilt bei Spinnstoffwaren für Großhan¬
delszuschläge, die bei:

Gruppe a): Herren- und Knabenkleidung
Berufskleidung aller Art 18 v. H.
alle übrigen Waren dieser Gruppe 23 „ „

., b): Damen- und Mädchenkleidung 30 „ „
,, c): Uniformen und Uniformausstat¬

tungen 25 „ „
,, d): Sportartikel 25^,, „
., e): Wäsche 20 ,, „
„ f):Wirk- und Strickwaren

Strumpfwaren 20 „ „
alle übrigen Waren dieser Gruppe 25 „ „

., g): Herrenausstattungen und andere
Ausstattungsgegenstände
Herenwäsche 24 „ „
Herrentaschentücher 20 „ „
alle übrigen Waren dieser Gruppe 30 „ „

„ h): Korsettwaren 30 „ „
„ i): Herrenkopfbekleidung 25 „ „

k): Damenkopfbekleidung 30 „ „
1): Teppiche, Möbelstoffe, Gardinen 25 „ „

m): Bettwaren

Gruppe n): Schnittwaren
Für Berufskleidung aus Baum¬

wolle und Zellwolle 20 v. H.
Weißware und Mairatzendrelle 22 „ „

alle übrigen Waren dieser Gruppe 27 „ „
„ o): Handarbeiten 20 .. ..

p): Kurzwaren
Garne und Zwirne 25 „ „

alle übrigen Waren dieser Gruppe 27 „ .,
des tatsächlichen Einkaufspreises (§ 2 Absatz 1)
oder des Herstellerpreises (§ 2 Absatz 2) über¬
schreiten.

(3) Die in Absatz 2 aufgeführten Warengruppen um¬
fassen die in der Anlage („Ubersicht über die
höchstzulässigen Handelsaufschläge für Spinn¬
stoffe und Spinnstoffwaren beim Verkauf durch
den Einzelhandel") zur Verordnung über die
Preisbildung für Spinnstoffe und Spinnstoffwaren
im Einzelhandel vom 17. September 1939 (RGBl. I,
Seite 1877) unter den gleichen Bezeichnungen zu¬
sammengefaßten Warenarten. In Zweifelsfällen
entscheidet über die Zugehörigkeit einer Ware zu
einer Warengruppe die Preisbildungsstelle.

(4) Großhändler, die am 1. Oktober 1942 niederere
Großhandelszuschläge berechnet haben, dürfen
diese nicht erhöhen.

§ 2

Großhandelszuschläge, für die die Preisbildungs¬
stelle eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat, blei¬
ben bis zu anderweitiger Entscheidung im Einzel¬
falle unberührt.

§ 3

Das nach § 4 der Verordnung über die Preis¬
bildung für Spinnstoffe und Spinnstoffwaren in der
Großhandelsstufe vom 11. Juli 1940 (Reichsgesetzbl. I,
Seite 981) aufgestellte Verzeichnis ist bis 31. Dezem¬
ber 1942 zu berichtigen. § 4 Absatz 3 Satz 1 der vor¬
genannten Verordnung findet auf die Berichtigung
keine Anwendung.

§ 4

22 ,, ,, Die Anordnung tritt am 15. Dezember 1942 in Kraft.

Der 0 h e f der Zi.vilver waltung im

Finanz- und Wirtschaftsabteilung
In Vertretung:
Bheinboldt

Elsa ß

Straßburg, den 16. November 1942.
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Verordnung

über die Gewährung von Weihnachtszuwendungen
im öffentlichen Dienst und an Soldaten der Wehrmacht

vom 20. November 1942

8 1

(1) Weihnachtszuwendungen werden von den Ver¬
waltungen und Betrieben, auf die die Verordnung zur
Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und
Betrieben im Elsaß vom 10. Januar 1942 (Verordnungs¬
blatt, S. 48) Anwendung findet, gewährt, wenn ein
Rechtsanspruch hierauf dem Grunde nach durch eine
Tarifordnung oder durch eine ordnungsmäßig nach
dem 1. Oktober 1940 erlassene Dienstordnung oder
durch den mit dem Gefolgschaftsmitglied abgeschlos¬
senen Vertrag begründet ist.

(2) Die nach Absatz 1 zu gewährende Weihnachts¬
zuwendung hängt hinsichtlich der Bemessung vom
Stande der verfügungsbereiten oder bereitgestellten
Mittel ab, darf aber nicht günstiger sein als in gleich¬
artigen Verwaltungen und Betrieben des benachbar¬
ten Reichsgebietes, insbesondere Badens. Die Ent¬
scheidung über die Bemessung der Weihnachtszuwen-
dung nach Satz 1 trifft der Führer der Verwaltung
oder des Betriebes. Die Gerichte und Verwaltungs¬
behörden sind an seine Entscheidung gebunden- Ein
Hechtsanspruch auf die Gewährung der Weihnachts¬
zuwendung in Höhe der vorhergehenden Jahre be¬
steht nicht.

§2

(1) Ohne Begründung eines Rechtsanspruchs wird
a) nichtbeamteten Gefolgschaftsmitgliedern deut¬

scher Staatsangehörigkeit oder deutscher Volks¬
zugehörigkeit, die Wohnungsgeldzuschußemp-
fänger sind und nicht eine ungekürzte monat¬
liche Grundvergütung von mehr als 250,- RM.
erhalten,

b) anderen nichtbeamteten Gefolgschaftsmitglie¬
dern deutscher Staatsangehörigkeit oder deut¬
scher Volkszugehörigkeit, die nach Abzug der
Kürzungen — ohne Kinderzuschläge — monatlich
nicht mehr als 300,— RM. an Dienstbezügen er¬
halten,

für jedes kinderzuschlagberechtigende Kind, das am
30. Dezember des Jahres das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, eine Weihnachtszuwendung von
8,- RM. gezahlt, wenn die Beschäftigung im öffent¬
lichen Dienst im laufenden Jahre mindestens zwölf
Wochen erreicht-

(2) Bei der Feststellung der Bewilligungsgrenze
nach Absatz 1 Buchstabe b) ist folgendermaßen zu
verfahren:

a) Es sind nur die steuerpflichtigen laufenden Be¬
züge zu berücksichtigen.

b) Bei vollbeschäfigten Arbeitern sind allgemein
21? Arbeitstage im Monat zugrunde zu legen.

c) Bei veränderlichen Bezügen (z. B. bei Arbeit im
Akkord oder Gedinge) kann von dem Durch¬
schnitt der letzten Zeit ausgegangen werden.

Überstundenverdienste sind nur mitzurechnen,
wenn sie auch im Erholungsurlaub gewährt wer¬
den würden. (Vergleiche ADO. Nr. ß zu § 18
TO.B.).

(3) Beamten, die nicht ein monatliches Grundgehall
von mehr als 250,— RM. — vor Abzug der Kürzungen
— erhalten, wird ohne Begründung eines Rechtsan¬
spruchs für jedes kinderzuschlagsfähige Kind, das
am 23. Dezember des Jahres das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, eine Weihnachtszuwendung von
8,— RM. gezahlt. Das gleiche gilt für Soldaten, die
auf Grund eingegangener Dienstverpflichtung über
die aktive Dienstpflicht hinaus länger als 2 Jahre
dienen.

(4) Kinder, die bis zum Ende des laufenden Jahres
hinzutreten, werden mit berücksichtigt-

(5) Für ein uneheliches Kind wird die Weihnächts
Zuwendung nur gewährt:

a) wenn die Mutter einen Kinderzuschlag für das
Kind erhält,

b) wenn der Vater einen Kinderzuschlag für das
Kind deswegen erhält, weil er es in seinen Haus¬
stand aufgenommen hat.

(6) Bei der Berechnung des Ausgleichbetrages nach
§ 3 des Gesetzes über die Besoldung, Verpflegung,
Unterbringung, Bekleidung und Heilfürsorge der An¬
gehörigen der Wehrmacht bei besonderem Einsatz
(Einsatz-Wehrmachtgebührnisgesetz - EWGG -) vom
28. August 1939 (Reichsgesetzblatt I S. 1531) bleiben
die Zuwendungen nach Absatz 1 bis 5 außer Ansatz.

§ 3

(1) Uber den Rahmen der §§ 1 und 2 hinaus dürfen
Weihnachtszuwendungen nicht gewährt werden.

(2) Beim Zusammentreffen der Voraussetzungen der
§§ 1 und 2 wird die Weihnachtszuwendung nur ein¬
mal — nach der günstigeren Regelung — gezahlt.

§ 4

Bei Weihnachtszuwendungen nach § 1, die den Be¬
trag von 50,— RM. überschreiten, wird der überstei¬
gende Betrag erst- am 15. Januar des folgenden Jah¬
res gezahlt.

§5

(1) Soweit die zur Wehrmacht Einberufenen nicht
nach vorstehendem eine Weihnachtszuwendung er¬
halten, wird für jedes Kind des Einberufenen, das am
23. Dezember des Jahres das 18. Lebensjahr noch
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nicht vollendet hat, und für das laufend Familien¬
unterhalt gezahlt wird, der Familienunterhalt für
Dezember um eine Weihnachtszuwendung von 8,—
RM. erhöht, wenn der Familienunterhalt einschließ¬
lich der Wirtschaftsbeihilfe im Dezember — ohne
Kinderzuschläge — nicht mehr als 300,—• RM. beträgt.

(2) Soweit Angehörige der zur Wehrmacht Einberu¬
fenen keinen laufenden Familienunterhalt erhalten,
ihr monatliches Einkommen den Betrag von 300, -
RM. nicht übersteigt und für das Elsaß nichts an¬
deres bestimmt wird, gelten die vom Reichsminister
des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsminister
der Finanzen erlassenen Vorschriften.

Straßburg, den 20 November 1942.

§ G

Die im Reich erlassenen Ausführungs- und Ergän¬
zungsbestimmungen gelten für das Elsaß entspre¬
chend, wenn nichts anderes bestimmt wird.

~§ ~

Soweit in den gemäß § 5 und 6 dieser Verordnung
anzuwendenden Bestimmungen ein Reichsminister
oder eine Reichsbehörde für zuständig erklärt wird,
tritt an deren Stelle der Chef der Zivilverwaltung
im Elsaß oder die von ihm beauftragte Stelle.

Der Chef der Z i v i 1 v e r w a 11 u n g im Elsaß

R o b e r t W a g n e r
Gauleiter und Reichsstatthalter

Änderung der Durchführungsbestimmungen

zur Verordnung über die Einführung des Brieftaubenrechts im Elsaß

vom 23. November 1942

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Verordnung vom
24. Mai 1941 (Verordnungsblatt S. 405) bestimme ich:

§ 3 der Durchführungsbestimmungen zur Verord-

Straßburg, den 23. November 1942.

liung über die Einführung des Brieftaubenrechts im
Elsaß vom 24. Mai 1941 (Verordnungsblatt S. 40(1)
wird aufgehoben.

I) er Cli e f der Zii v i 1 v e r \v altung im Elsa ß

Verwaltungs- und Polizeiabteilung
'Pflaumer

Verordnung

über die Herstellung, Aufbewahrung und Verwahrung von Azetylen

sowie die Lagerung von Kalzium-Karbid (Azetylenverordnung)

vom 30. November 1942

Im Elsaß gilt die Badische Verordnung über die
Herstellung, Aufbewahrung und Verwendung von
Azetylen sowie die Lagerung von Kalzium-Karbid
vom 10. April 1924 (Badisches Gesetz- und Verord¬
nungsblatt Seite 95).

Straßburg, den 30. November 1942.

§2

Für bestehende Anlagen können Änderungen der
technischen Anlagen auf Grund der Vorschriften die¬
ser Verordnung, die über bisher geltende Vorschrif¬
ten hinausgehen, nur gefordert werden, wenn beim
Belassen des vorhandenen Zustandes erhebliche Ge-
sundheits- oder Unfällgefahren zu befürchten sind.

Der Chef der Zivilverwaltung i m Elsa ß

Finanz- und W'irtschaftsa 111eilung
Köhler
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